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Beschluss:

1. Vom Vortrag des Referenten wird Kenntnis genommen.

2. Das Trainingsangebot „Den Menschen im Blick – Landeshauptstadt München“ 

soll ab 2023 dauerhaft als Trainingsmaßnahme innerhalb der Verwaltung der 

LHM im oben genannten Umfang implementiert werden, der hierfür 

erforderliche Finanzierungsbedarf wird zum Eckdatenbeschluss 2023 

angemeldet.

3. Die inhaltliche Federführung für „Den Menschen im Blick – Landeshauptstadt 

München“ liegt bei der Fachstelle für Demokratie. Für die fachliche 

Qualitätssicherung bindet die Fachstelle für Demokratie das wissenschaftliche 

Team vom Lehrstuhl für Politische Systeme und Europäische Integration der 

LMU ein. Zudem ist die Fachstelle für Demokratie für die inhaltliche 

Ausschreibung, Betreuung, Ausbildung, Schulung und etwaig erforderliche 

Nachschulung des Trainer*innenpools verantwortlich.

4. Die organisatorische Federführung für die Durchführung der Trainings, und 

mögliche Ausschreibungen zum Trainer*innen-Pool liegt beim POR. 

Vorbehaltlich der zu ermittelnden Bedarfe und deren regelmäßiger 

Anpassung, sollen jährlich ca. 15 Trainings (offenes Fortbildungsprogramm 

und dienstellenbezogene Maßnahmen) innerhalb der städtischen Verwaltung 

durchgeführt werden. Zur dauerhaften Erfüllung der städtischen 

Qualitätsstandards für Fortbildungen und Schulungen, bindet die Fachstelle 

für Demokratie das POR in die Weiterentwicklung des Konzepts und die 

Ausbildung der Trainer*innen ein, insbesondere mit Blick auf pädagogische 

Fragestellungen.
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5. Teil 1 des Antrags 20-26 / A 02183 ist damit geschäftsordnungsmäßig erledigt. 

Teil 2 des Antrags 20-26 / A 02183 bleibt aufgegriffen und wird federführend 

durch das Personal- und Organisationsreferat unter Einbindung der Fachstelle 

für Demokratie beantwortet.

6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates. 


